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2024-BHH-005 - Förderung der Jugendarbeit der Sportschützen 
 

Beratungsfolge Termin Abstimmungsergebnis 

   Für (j) Gegen (n) Enth (E) 

1 Ausschuss für Soziales, Bildung 
und Teilhabe 

01.04.2025    

2 Haupt- und Finanzausschuss 30.04.2025    

3 Gemeinderat 08.05.2025    
 
in öffentlicher Sitzung. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:   nein 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der Gemeinderat verweist die Anregung zur Förderung der Jugendarbeit durch die An-
schaffung neuer Sportgeräte bei den Sportschützen an das allgemeine Verfahren für 
Vereinszuschüsse im Sportbereich und somit an den Gemeindesportbund. 
 
 
Begründung   
 
Im Rahmen der vorliegenden Anregung aus dem Bürgerhaushalt (hier: 2024-BHH-005) wird 
eine Förderung der Jugendarbeit durch die Anschaffung neuer Sportgeräte bei den Sport-
schützen beantragt. Als Grund wird aufgeführt, dass diese bereits 20 Jahre alt wären.  
 
Die Gemeinde Havixbeck fördert gemeinnützige Vereine, Verbände und sonstige Organisati-
onen im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten als freiwillige Leistung. Für die Gewährung 
von Zuschüssen hat die Gemeinde entsprechende Richtlinien geschaffen.  
 
Diesbezüglich sei darauf hingewiesen, dass der Gemeindesportbund aus den Mitteln der Ver-
einszuschüsse jährlich einen Betrag i.H.v. 36.600 € erhält. Diese sind zur Verteilung an die 
jeweiligen Sportvereine gedacht. Eine Anschaffung von neuen Sportgeräten hat daher in Kom-
munikation zwischen den Sportschützen und dem Gemeindesportbund zu erfolgen. Darüber 
hinaus gehende Mittel stehen im Haushalt nicht zur Verfügung. 
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Des Weiteren sei auch hier auf den Sportgipfel des Gemeindesportbundes verwiesen. In die-
sem Rahmen bestimmen die Vereine untereinander selbst, in welcher Art und Höhe sowie in 
welcher Priorisierung die dort angebrachten Projekte gefördert werden. 
 
Die Verwaltung schlägt daher vor, die Anregung an den Gemeindesportbund zu verweisen.  
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen   
Keine 
 
 
 
Gez. 
Jörn Möltgen 
Bürgermeister 
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